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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum. National

rat Dr . Dillersberger und Kollegen Nr .1696/J betreffend wasserrechtliche 

Bewilligungspflicht für die Querung einer Erdgashochdruckleitung mit einem 

Abwasserkanal, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1: 

Die Unterquerung von offenen Gerinnen ist gemäß § 38 Abs. 1 l.Satz 

WRG 1959 wasserrechtlich bewilligungspflichtig. Diese Bestimmung lautet: 

"Zur Errichtung und Abänderung von Brücken, Stegen und von Bauten an 

Ufern, dann von anderen Anlagen innerhalb der Grenzen des Hochwasser

abflusses fließender Gewässer sowie von Unterführungen unter Wasser

läufen, schließlich von Einbauten in stehende öffentliche Gewässer, die 

nicht unter die Bestimmungen des § 127 fallen, ist nebst der sonst etwa 

erforderlichen Genehmigung auch die wasserrechtliche Bewilligung einzu

holen, wenn eine solche nicht schon nach den Bestimmungen des § 9 oder 

§ 41 dieses Bundesgesetzes erforderlich ist." 
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Hingegen unterliegt die Unterquerung eines Abwasserkanals nicht der 

wasserrechtlichen Bewilligungspflicht. 

Zu Frage 2: .... 

Da die Rechtsauffassung des Landeshauptmannes von Tirol, daß in der 

gegenstäneÜichen Angelegenheit kein wasserrechtliches Bewil1igungs~er
. fahren abzuwickeln war, richtig ist, besteht seitens meines Ressorts keine· 

Veranlassung, in der Sache Maßnahmen zu setzen. 
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